
FÖRDERANTRAG HEIZUNGS-WÄRMEPUMPE 
für das folgende Versorgungsobjekt beantrage ich die Förderung der Heizungs-Wärmepumpe

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort

 
 
Ich bitte den Förderbetrag auf das nachstehende Konto auszuzahlen

IBAN BIC 

Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragsteller) Kreditinstitut

 
 
Angaben zum Installateur 

Name 

Straße, Ort 

Angaben zur Wärmepumpe

Hersteller Typ 

Benötigte Heizleistung in kW (thermisch) Anschlussleistung der Wärmepumpe in kW (elektrisch)

 

Antragsteller:

Name, Vorname 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Kunden-Nr.

EGF EnergieGesellschaft  
Frankenberg mbH 
Pferdemarkt 22 
35066 Frankenberg (Eder) 



Art der Wärmequelle

  Luft   Wasser   Erdflächenkollektor bzw. -sonde

Ich versichere die Richtigkeit dieser Angaben und erkenne die Allgemeinen Förderbedingungen der EGF Energie-
Gesellschaft Frankenberg mbH an.

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers



HEIZUNGS-WÄRMEPUMPE

Heizungs-Wärmepumpen nutzen die Wärme aus der Umwelt zum Heizen. Sie eröffnen somit ein großes Potential zur 
Einsparung von Heizenergie. Insbesondere Gebäude mit gutem Wärmeschutz bieten die besten Voraussetzungen für den 
Einsatz der Wärmepumpe. Ein wichtiger Bestandteil einer Wärmepumpen-Heizungsanlage ist die Wärmequelle. Über die 
Wärmepumpe wird Umweltwärme aus dem Erdreich, der Luft oder dem Grundwasser zum Beheizen nutzbar gemacht.  
Die Temperatur dieser Wärmequellen hat einen großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der gesamten Heizungsanlage. 

FÖRDERBETRAG

Der Einbau einer elektrischen Heizungs-Wärmepumpe wird mit 300 € je Anlage gefördert.

ALLGEMEINE FÖRDERBEDINGUNGEN  
DER EGF ENERGIEGESELLSCHAFT FRANKENBERG MBH

Die EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH fördert die Neuerrichtung von Heizungs-Wärmepumpen mit unmittelbarem 
Anschluss an das Niederspannungsnetz der EGF.

Für den Betrieb einer Heizungs-Wärmepumpe kann mit der EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH eine Sonderpreis-
regelung für elektrische Heizungs-Wärmepumpen abgeschlossen werden.

   Antragsberechtigt sind EGF-Kunden, die sich in einem ungekündigten Vertragsverhältnis mit der EGF EnergieGesellschaft 
Frankenberg mbH für die Stromversorgung befinden.

   Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Prüfung des Antrages.

   Das Förderbudget ist begrenzt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, die EGF EnergieGesellschaft Frankenberg 
mbH kann die Förderung ganz oder teilweise ablehnen.

   Dem Antrag ist eine Rechnungskopie über die Anschaffung der Heizungs-Wärmepumpe im Jahr 2024 beizufügen.

   Im Rechnungstext muss eindeutig beschrieben sein, welche Leistung der Antragsteller erhalten hat.

   Mit Inanspruchnahme eines Förderprogrammes beträgt die Bindefrist des Stromliefervertrages zwei Jahre. Sollte der dem 
Versorgungsobjekt zugeordnete Kunde innerhalb dieser Zeit aus dem Vertrag ausscheiden, ist der Förderbetrag anteilig 
in Höhe von 1/24 pro Monat bis zur zwei-Jahresfrist von dem Empfänger der Förderung an die EGF EnergieGesellschaft 
Frankenberg mbH zurückzuzahlen. 

   Die Bindefrist beginnt ab dem Datum der Genehmigung des Förderantrages und bezieht sich ausschließlich auf das vor-
genannte Versorgungsobjekt. 

   Die Förderung der Heizungs-Wärmepumpe kann pro Kunde einmalig in einem Zeitraum von zwei Jahren in Anspruch ge-
nommen werden.

   Mit Unterschrift auf dem Förderantrag werden die Allgemeinen Förderbedingungen der EGF EnergieGesellschaft Franken-
berg mbH anerkannt.

   Förderzeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024 
Letzter Termin für das Einreichen des Antrages (inkl. Rechnungskopie) ist der 31.12.2024.  
Entscheidend ist das Datum des Posteingangs bei der EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH.  
Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen.


